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Treffen der zentralamerikaniscen Prilsidenten, dem Zentral
amerikanischen Umweltgipfel fIIr eine bestandfllhige Entwick
lung und der Internntionalen Konferenz über Frieden und 
Entwicklung in Zentralamerikn eingegangen wurden, und 
fordert die Mitgliedstnaten und die Organe des Systems der 
Vereinten Nationen nachdr!lcklich auf, diese in jeder Welse zu 
unterstützen; 

26. spricht dem Genera1sekretllr erneut Ihre volle An
erkennung und ihren Dank fIIr die Anstrengungen aus, die er 
zugunsten des Bcfriedungsprozesses in Zentralamerikn 
unternimmt, insbesondere in denjenigen Ländern, in denen es 
notwendig ist, Frieden, nationale A"SSÖhmmg, Detnokratie und 
eine bestandflihige Entwicklung herbeizuflIhren und zu 
konsolidieren, wie auch den Gruppen der befreundeten Länder. 
die direkt zur Erreichung dieser Ziele beigetragen haben; 

27. beschließt. den Punkt "DIe Situation in Zentra1ameri
ka: Verfuhren zur Herbeif!lbrung eines tragflIhigen und 
dauerhaften Friedens sowie Fortschritte bei der Gestaltung 
einer Region des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und 
der EmwickIung" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 

. fllnfzigsten Thgung aufzunelunen; 

28. ersucht den Genera1sekretllr, ihr auf ihrer fllnfzigsten 
Tagung über die Durchf!lhrung dieser Resolution Bericht zu 
etStatten. 

92. P/enms/lvmg 
19. Dezember 1994 

4!1m!l. Verstlirkte Koordinlernug der bmnonltilren Not
bßfe der Vereinten Nntinnen 

A 

VERSTÄRKTB KooRDINIBRUNG DER HUMANITÄREN 
NOT.IIILFJl DER VIlRmNTEN NATIONEN 

Die GeneralversammlJmg, 

In Bekrlijtlgung ihrer Resolutionen 461182 vom 
19. Dezember 1991. 47/168 vom 22. Dezember 1992 und 
48/57 vom 14. Dezember 1993. 

sowie In Bekriiftlgung der in Abschnitt I der Anlage zu 
ihrer Resolution 461182 enthaltenen Leit1inien, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Beschl!lsaen der 
. operativen Organisationen, Programme und Fonds des Systems 
der Vereinten Nationen betreffend ihre Mitwirkung an 
koonlinierten Maßna1unen in humanitllren Notstandssituatio-
nen, 

besorgt darüber. daß Naturkatastrophen und sonatige 
Notstandssituationen die Bemühungen der betroffenen Länder 
um eine hestandflihige Entwicklung behindern, 

In der Erkenntnis. da8 ein zunebmender Bedarf an humani
tären Hi1fsgfitem und ausreichenden finanziellen Mitteln 
besteht, um eine rasche, rechtzeitige und wirksame Reaktion 
der Vereinten Nationen auf humanitäre Katastrophen und 
Naturkntastrophen sowie sonstige Notstandssihlationen zu 
gewährleisten, sowohl was die Hilfsmaßuahmen als auch was 
den gleitenden Ühetgang zur Entwicklung betrifft, 

sowie In der Erkenntnis. daß die Koordinierung der 
humanitären Hilfsmaßna1uuen, insbesondere vor Ort, weiter 

verstllrkt werden muß, unter Berilcksicbtigung dessen, daß die 
Koonlinierung auf die Tlltigkeiten im Feld ausgerichtet sein 
soll, 

mil Genugtuung über die Anstrengungen, die der Ständige 
interinstimtione AusscbuJ! znr Zeit unternimmt, um Metho
den eines kohärenten und komplementllren Vorgehens zu 
eImbeiten, welche die zuständigen operativen Orgnuisationen 
und Entwicklungsakteure bei den Aktivitäteti anwenden 
können, die auf einen gleitenden Ühetgang zur Entwicklung 
ausgerichtet sind, 

sowie mit Genugtuung über die Anstrengungen, die die 
Sekretariats-Hauptnbteilung Humanitäre Angelegenheiten, 
insbesondere im Znsammenhang mit der Internationa1en 
Dekade fIIr Katastrophenvorbeugung, unternimmt, um 
Maßnahmen der Katastrophenvorbeugung, Katastrophenmi1-
derung und Katastrophenbereitschaft ZU fördern. 

im Hinblick auf die ermutigenden Ergebnisse der Tlltigkeit 
des Zentralen revolvierenden NotBtaIIdsfonds und der immer 
stIIrkercn Inanspruchnahme des Fonds seitens der operativen 
Orgnuisationen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekretllrs 
vom 21. Juni und l. November 1994'46; 

2. nimmt Kenntnis von dem an die Generalversammlung 
gerichteten Bericht des Prilsidenten des Wlrtschafts.. und 
Sozia1mts über die informellen Konsultationen, die er gemiIß 
dem Beschluß 1994J291 des WIllSchafts.. und Sozia!rats vom 
Tl. Juli 1994 abgehalten hat; 

3. nimmt mtJerdem Kenntnis von den in dem Bericht des 
GeneraIsekretIl aufgefllhrten Maßnahmen zur verstIIrkten 
Koordinierung der hnmanitllren Hi1fe im Feld'" und anerkennt 
die Notwendigkeit, die systemweite Koordinierung weiter 
auszubauen und zu verstärken. namentlich auch die Zu
saminenarbeit zwischen den operativen Orgnuisationen, der 
Hauptabteilung Hnmanitäre Angelegenheiten und den 
nichtstaatlichen Orgnuisationen im Einklang mit der Resolu
tion 461182, mit dem Ziel, die Fähigkeit zu einetn raschen und 
koonlinierten Vorgehen im FaIlc von Naturkatastrophen und 
anderen Notstandssituationen zu verbessern und gleichzeitig 
den nichtpolitischen, neutralen und unparteiischen Charakter 
der humanitllren Aktivilliten zu wuhren; 

4. nimmt ferner Kenntnis von den Maßnabmen und 
Verfuhren. die vom S!lIndigen interinstitutionellen Ausschuß 
in bezog auf einen im jeweiligen Land IUlSll&!igen Koordinator 
vorgeschlagen wurden, und ersucht den Generalsekretär, unter 
enlspreChender Berllcksichtigung von Ziffer 39 der An1age zu 
Resolution 461182, über den WJrtschafts- und Sozia1rat im 
Jabre 1995 über die Angelegenheit weiter Bericht zu etStntten, 
namentlich auch über die Auswirkungen dieser Empfehlungen, 
unter voller Ber!lcksichtigung der Ansichten der Regierungen 
zu diesen Empfehlungen; 

5. betont, da8 es notwendig ist, daß der Ständige interin
stitutione1Ie Ausschuß unter der FiIhrung des Koordinators fIIr 
Nothilfe als Hauptmechani8JDus fIIr die interinstitutionelle 
Koordinierung fungiert, daß er häufig Zllsammentritt und daß 
er seine Tlltigkeit, unter anderem durch eine rasche Bekannt
machung seiner Schlußfolgerungen, auf transparente Welse 
wahrnimmt; 

". Al49/rn·Bl1994l8O und Kotr.l und Add.1. 
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6. anerkennt die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit 
zwischen der Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten 
und sonstigen in Betracht kommenden Stellen weiter auszu
bauen und zu verstärken. um die Fähigkeit zu einem raschen 
und koordinierten Vorgehen im Falle von Naturkatastrophen 
und andere Notstandssituationen zu verbessern; 

7. stellt fest. daß die Niltzlicbkeit des Zentralen revol
vierenden Nothilfefonds von den operativen Organisationen 
voll anerkannt wird, insbesondere weil er sie besser heflIhigt, 
den dringenden Erfordernissen in der FrOhphase von Naturka
tastrophen und anderen Notstandssitoationen, die eine 
systemweite Reaktion im Binldang mit Resolution 46/182 
verlangen, rasch zu entsprechen; 

8. anerkennt. daß es notwendig ist, fIIr eine ausreichende 
Mittelausstattung im Zentralen revolvierenden Nothilfefonds 
zu sorgen, und ersucht den Koordinator fIIr Nothilfe. die 
Staaten davon in Kenntnis zu setzen, wenn die Mittel diese 
Schwelle unterschreiten; 

9. ersucht den Genem1sekretllr. weiterhin durch ent
sprechende Maßnahmen die Mittelausstattung im Zentralen 
revolvierenden Nothilfefonds zu sichern. unter anderem indem 
er den Staaten nahelegt, die Kosten von aus dem Fonds 
finanzierten Projekten mit hohem Vorrang zuriIckzuerstat 
und von den operativen Organisationen verlangt zu be
scheinigen, daß Vorschllsse aus dem Fonds in Überein
stimmung mit der Resolution 46/182 entnommen wurden, 

. welche die ordnungsgemllße Nutzung der Fondsmittel regelt; 

10. ersucht den Genera1sekretllr tl14fJenlem, festzustellen, 
inwieweit es möglich ist, Sachspenden zur Deckong der 
Erfordernisse in der FrOhphase VOn Notstnndssituationen ZU 
erbitten; 

11. anerkennt tl14fJerdem die Notwendigkeit, die im 
Rahmen des Zentralen revolvierenden Notstnndsfonds zur 
Verfügung stehenden Mittel zu erhöhen. so auch durch die 
rechtzeitige Rückzahlung der Mittel, bittet potentielle Geber. 
zusiltzliche Beitdlge an den Fonds zu entrichten. und ersucht 
den Generalsekretllr. weiterhin dieshezfigliche Konsoltntionen 
zu fiIhten und dabei voll zu berficksichtigen. daß fIIr den Fonds 
zusiltzliche Beitdige auf gesicherter, breiter Grundlage 
beschafft werden müssen; 

12. bittet den Generalsekretllr, sich weiterhin darum zu 
bemühen. die Tlltigkeit des Zentralen revolvierenden Nothilfe.. 
fonds in technischer und verfahtenstecbnischer Hinsicht zu 
verbessern und Mittel und Wege zu finden, damit der Fonds 
und die jeweiligen Notstnndsfonds der operativen Organisatio
nen sich stllrker ergänzen; 

13. fonlert die Staaten auf, auf konsolidierte Appelle zur 
Gewlihrung bmnanitllrer Hilfe rasch und großzfigig zu reagie
ren. unter BerOcksichtiF.g des Finanzierungsbedsrfs sowohl 
fIIr das schnelle Eingreifen als auch fIIr den Wlederautbau und 
die langfristige Entwicklung; 

14. fonlert alle in Betracht kommenden operativen und 
humanitllren Organisationen nachdrl1cklich auf, bei der 
Aufstellung der kollSOlidierten Beitragsappelle uneinge
scbrllnkt zusammenzuarbeiten und mitzuwirken, um den 
raschen Erlaß solcher Appelle auf der Grundlage spezifischer 
Prioritllten sicherzustellen; 

15. ersucht darum, daß die Hauptabteilung Humanitäre 
Angelegenheiten und die Organisationen bei der Aufstellung 

der Appelle die Mittel hervorheben, die vom Zentralen 
revolvierenden Nothilfefonds entliehen worden sind, und 
angeben, welche Projekte daraus unterstfitzt wurden; 

16. betont, daß die Organisationen. die aus dem Zentralen 
revolvierenden Nothilfefonds Mittel entnommen haben, 
gehalten sind, dem Fonds diese Mittel als erstes aus den als 
Antwort auf konsolidierte Beitragsappelle eingegangenen 
freiwilligen Beitdlgen zurückzuerstatten, und fordert mit 
Nachdruck, die von dem Fonds vmgestreckten Mittel voll
stlindig und rechtzeitig zurückzuerstatten; 

17. unterstfUzt die Empfehlung des Stitndigen interin
stitutionellen Ausschusse'\, die Regelung beizubehalten. 
wonach die Koordinierung der Schnelleingreifmaßnahmen aus 
den Zinsen des Zentralen revolvierenden Notbilfefonds 
finanziert werden kann; 

1'8. fonlert alle operativen Organisationen nachdrl1cklich 
auf, mit der Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten, 
insbesondere in der FrOhphase einer Notstnndssituation. 
dadurch voll zusammenzuarbeiten, daß sie ausreichende 
finanzielle und humane Ressourcen fIIr eine rasche Koordinie
rung zur VerfI1gung stellen, um so das Schnelleingteifver
mögen des gesamten Systems zu stllrken; 

19. betont die Notwendigkeit der Schaffung einer gesun
den und stabilen finanziellen Grundlage fIIr die Hauptabteilung 
Humanitäre Angelegenheiten und bittet den Genera1sekretllr, 
alle Lösungsmöglichkeiten zu sondieren, um eine ausreichende 
Mittelausstattung aus dem ordentlichen Haushalt zu etZielen; 

20. begrl4fJt die Verabschiedung der Konvention über die 
Sicherheit von Personal der Vereinten Nutionen und bei
geordnetem PersonalJ". 

B 

93. Plenarsitvmg 
20. Devnnber 1994 

TmLNAHMB VON FRmwIlLIGBN, DEN SOGENANNTEN "Wmss
HELMI!N", AN AKTIVITÄTEN DER VEREINTBN NATIONEN IM 
BEREICH HlIMANiTÄRl! HILFB, WIEDERAUFBAU UND TBCH
NISCIIB EN1'WIcKLllNGSZUSAMMENARBBIT 

Die GeneralverstlJ1l1lllung, 

In BekrIiftIgung ihrer Resolutionen 46/182 vmn 
19. Dezember 1991, insbescndere der in der Anlage dazu 
enthaltenen Leitlinien, der Resolution 47/168 vom 
22. Dezember 1992 und der Resolution 48/57 vmn 
14. Dezember 1993, 

unter Hinweis auf die Resolution 19931205 des Wirtschafts.. 
und Sozialrats vmn 12. Februar 1993 und die einvernehmli
chen Schlußfolgerungen des 'IlIgungstei1s, den der Rat 1993 
Koordinienmgsfragen gewidmet iiat""', sowie den Rats
beschluß 1994/291 vom 27. Juli 1994, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/264 vmn 
13. Mai 1991 und 48/162 vmn 20. Dezember 1993, 

In der ErwlJgung. daß es angesichts der wachsenden Zahl 
und Größenordnung und der Komplexität der Naturkatnstro-

l,u Resn!qtlan 49/S9. Anlage. 
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phen und sonstiger Notstandssitnationen notwendig ist, das 
jeweilige Potential der LlInder. die Aktivitliten der Vereioten 
Nationen im Bereich der humanitären NothiIfe auf Bereit
schaftsbasis zu unterstiltzen und einen reibungslosen ÜbeJ:gang 
von der Nothilfe zu NormaIisierung. Wtederaufban und 
Entwicklung zu fördern, voll zu nutzen, 

sowie in der ErwlJgll1lg. daß es geboten ist, die FIlhigkeit 
der einzelnen LlInder zur Durchfiihrung von Maßnabmen der 
Katastrophenvorbeugung. Katastrophenmilderung und Kata
strophenbereitschaft zu stärken und die Annut io den Entwick
lungs\lIndern zu beseitigen. um die Anfl!IUgke\t dieser LlInder 
zu mindern, 

mit Genagtuung Ober einzelstaatliche Initiativen. wie etwa 
die Aufstellung nationaler FmiwilIigenkorps unter der Be
zeichnung "Weißbe\me". die die EntwicklungsJiioder besser io 
die Lage versetzen sollen, die Aktivitilten der Vereioten 
Nationen im Bereich der humanitären Nothilfe sowie der 
Förderung eines reihungslosen ÜbeJ:gangs von der Nothilfe zur 
NormaIisierung. zum Wiederaufbau und zur Entwieklung auf 
Bereitscbaftsbasis zu unterstfltzen. 

ferfUlr in Anerkennung der Rolle der Entwicklungshelfer 
der Vereioten Nationen. namentlich auch bei der Mobilisie
rung der flir die Bereitstellung humanitllrer Nothilfe, den 
Wiederaufbau und die technisclre Entwicklungszllsammen
arbeit erforderlichen Ressourcen. 

1. nimmt mit BefriedIgung Kenntnis von den Initiativen. 
die die ioternationale Gemeinschaft ergriffen bat, um eine 
rasche und angemessene Reaktion auf humanitäre Notstands
situationen zu ermöglichen und die Normalisierungs- und 
EntwicklungsbemOhungen der betroffenen LlInder wirksam zu 
unterstfltzen; 

2. regt zu freiwilIigen Maßnahmen auf nationaler und 
regionaler Ebene an, die darauf abzielen, dem System der 
Vereinten Nationen auf Bereitscbaftsbasis !lpCziaIisierte 

. menschliche und technische Ressourcen flir die Nothilfe und 
die NormaIis~ zur Verfügung zu stellen, und nimmt io 
dieser Hiosicht DIlt GenugbJong davon Kenntnis, daß ins
besondere io den Entwicklungsländern nationale Freiwil
Iigenkorps geschaffen wurden; 

3. legt diesen nationalen Freiwilligenkorps flI4IJenlem 
nahe. die FIlhigkeiten zu entwickeln. die sie brauchen, um auf 
Feldebene und auf ihrem jeweiligen Fachgebiet mit dem 
System der Vereinten Nationen und den nichtstaatJicben 
Organisationen im Einklang mit den entsprechenden Be
stinunungen der Resolution 46/182 und der anderen ein
schlägigen Resolutionen der Vereioten Nationen ztJsammen
zuarbeiten; 

4. bittet die Regierungen, auf nationaler Ebene die 
Entwicklung innovativer Mechanismen zur Finnnzierung 
dieser nationalen Bereitscbaftskapazitäten, unter anderem 
durch Binbeziehung des privaten Sektors, zu fördern; 

5. ersucht den Generalsekretär. dem WJrtschafts- und 
Sozialrat auf seioer Arbeitstagung 1995 einen Bericht vor
zulegen. der die Ansichten der Regierungen und der ent
sprechenden zwischenstaatliben Organisationen und zuständi
gen Stellen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen, 
tnabesondere der Sekretariats-HauptabteUung Humanitäre 

. Angelegenheiten und der Freiwilligen der Vereinten Nationen. 
zu der Frage enthlIIt, wie die nationalen und regionaien Bereit
schaftsvorkehrungen gestllrltt werden können, namentlich auch 

durch die Schaffung und volle Nutzung nationaler Freiwil
Iigenkorps im Bereich der humaniti!ren Nothilfe sowie bei der 
Förderung eines reibungslosen Übergangs von der Nothilfe zur 
NormaIisierong. zum WIederaufbau und zur Entwicklung, 
unter Berllcksichtigung der bestehenden Mandate und AktIvi
tliten des Systems der Vereinten Nationen; 

6. bittet den GeneraIsekretii io diesem Zusammenhang, 
in dem auf der Arbeitstagung 1995 des WirtBchafls- und 
Sozialrals zu prIIfenden Bericht unter anderem ancb dar
zustellen, wie er das Potential der nachstehenden MaBnahl1!ll!! 
bewertet: 

a) die Koordioierung der von I'iomlstaatUchen Fmiwil
Iigenkorps durchgeftlhrten Aktivitilten durch die ~ 
abteilung Humanitäre Angelegenheiten und die FmiwilIigen 
der Vereinten Nationen, einschließlich der unterstlltzenden 
Rolle des residierenden Koordinators auf LlInderebene; 

b) die EinrichbJog eines eigenen Schalters innerhalb des 
FreiwilIigen Sonderfonds des Entwicklungshelferprogramms 
der Vereinten Nationen flir die Weiterleitnng von Finanz
mitteln flir operative Zwecke; 

c) die Verwendung von Datenbanken innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen zur KoordioieruDg und 
Erleichterung der raschen Unterstlltzung des Systems der 
Vereinten Nationen durch nationale FmiwilIigenkorps; 

ti) die Sammlung von Erfahrungen auf nationaler Ebene, 
unter anderem hinsichtlich der Auswabl und Ausbildung. der 
Dislozierung, derRechlsstellung und Sicherheit sowie der 
wirksamen Nutzung von VerfDgungsbereitschaftsabkommen; 

7. ersucht den Genera1sekretllr außerdem, der General
versammlung auf ihrer fIInfzigsten Thgung im Rahmen seines 
Jahresberichts Ober die verstärkte Koordioierung der fmrmmitJi
ren Nothilfe der Vereinten Nationen, im Einklang mit Resolu
tion 46/182, Ober die Durchflllmmg dieser Resolution Bericht 
ZU erstatten. 

93. Pknarsitvtng 
20. Der.ember 1994 

4'1140. Internationale Notbllfe fUr Frieden, Normalltllt 
und den WIederaufbau des krIegszersI6rte Afgha
nIstan 

Die Generalversammlll1lg. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/119 vom 
18. Dezember 1992 und 48/208 vom 21. Dezember 1993 
belXeffend die Internationale Nothilfe flir Frieden, NormaIitl1t 
und öen Wiederaufbau des kriegszerstörten Afghanistan, 

Kenntnis ne1unend von dem Bericht des GeneraIsekreUlrs 
vom 22. November 1994"". 

dem Volk MghanistaDS Frieden und Wohlstand wfJn
sehend, 

UJtlefst besorgt Ober die enormen Verluste an Menschenle
ben. die ZeIstörung von Sachwerten und die schweren Schä
den an der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur Afgha
nistans nach fOnfzebn Kriegsjabren, 

... A/49/688. 




